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7. Januar 1975 Nr. 85 

Die_Einwohnergemeinde Neuendorf legt dem Regierungsrat den Stras 
senlinienplan "Ausbau des Allmendweges zwischen Banack0rstrasse 

und P.ühneweg" zur Genehmigung vor. 

Der Plan regelt den Ausbau einer Gemeindestrasse, die die Ban 

·ackerstrasse mit dem.Bühneweg verbindet und auf·ein~ Breite von 

. 5, 5 Meter ausgebau t werden soll. Der Plan lag vom 24. ,.,Januar bis 

24. Februar 1974 öffentlich auf. Die Gqmei:n;deversammlung hat ihn 

am ~• A1n·il 1974 beschlossen, nachdem sie ;die Beschwerde von 

Fräulein Bernadette Büttiker, Kappel, abgewiesen hatte~ Dageg~n 
i. ;. . ... 

hat diese rechtzeitig beim Regierungsrat.Bescp.werde erhoben. 

Sie ist als Grundeigentümerin legitimiert. Sie verlangt, dass 

die Gemeinde entlang der neuen Strasse·· statt e irier' Böschung reine 

Stützmauer errichte. Die Gemeinde beantragt Abweisung der Be 

schwerde. 

Die Beschwerdeführerin ist Eigentümerin der westlich der Strasse 

liegenden Parzelle .GB 1302, von_ der für den Ausbau ein Dreieck 

beansprucht wird, .da.e . im Norden etwa 3 Meter breit ist und- nach 
' ' 

Süden in einen Spitz ausläuft. Das gewachsene Terrain steigt~im 

Norden dieses Grundstück0s nach dem Schnittplan der Gemef.nde 
'., 

leicht nach Westen an; es wird dort angeschnitten,·. so dass ein 

Höhenunterschied von ungefähr 65 cm entsteht; diesen will die 
l .,,. 

Gefoeinde durch eine Böschung mt t einer Neigung V0!1;. 4 : 5. a~sglei- 

chen , Die Be achwer'd e f'ühz-er i.n dagegen, die an sich ber e i t ist~ 

das nötige Land abzutreten, erachtet eine Stützmauer als zweck~ 

mässiger, damit Abschwemmungen oder Abrutschungen verhindert 

werden und die Uberbaubare Fläche besser ausgenützt wer.den 

kann. Die Gemeinde jedoch .macht geltend, das fragliche Grund- 

stück sei noch ·nicht überbaut und eä.n zukünftiger Bauherr musste 
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die Stützmauer für die Zufahrt fuindestans auf die Breite der 

Einfahrt wieder beseitigen. 

D.iese Ueberlegung der Gemeinda ist richtig: Die Beschwerdefüh 

rerin ist houte noch nicht in der Lage, anzugeben, wie ein ail 

:f'älliger J3~uhc3rr den Anschluss dieser Par-z e ll,e an d i,e Strasse 

zu gestalten boabsichtigt; es ist durchaus_dGnkbar, _dass er 
. . . ;· 

eine Böschung aus gartengestalterischen Gründen einer Stütz- 

mauer vorzieht. Ebenso ungewiss ist d i.o Anordnung der Zufahrt; 

nach der Lage der Parzelle · und j l~ nach Bauvorhaben ist es sehr 

wohl möglich, dass nur eine Zufahrt auf den nördlichon.Teil der 

Bauparzelle in Frage kornmt, so dass - wie die Gemeinde richtig · 
_ _) 

sieht - die fragliche Mauer wenigstens teilweise wieder abge- 

rissen werden müsste. 

Zudem ist die Gemeinde nicht verpflichtet, kostspielige bauliche 

Anlagen zu errichten9 wenn sich die .Anpassung ohne weiteres 

ebenso zweckrnässig mit einfacheren und ebenso dienlichen J.Vlit 

teln ~ewerkstelligen lässt. Etwas anderes wäre es, wenri wegert 

des Strassenausbaues eine bestehende Mauer ersetzt werden mlisste, 

was hier aber nicht der Fall ist. Hingegen versteht sich von 

selbst, dass die vorgesehene Böschung so auszuführen ist, dass 
die von der Baachwe.r-d e f'ühr'er'Ln befli~chteten Abschwemmungen oder 

Abrutschungen nicht eintreten. Tn einem solchen Fall wäre die 

Gemeinde zu belangen, der gegenüber der Hersteller des Werkes 
haftet. 

Folglich ist die Beschwerde kostenfällig abzuweisen. Es ist nur 

eine reduzierte Bntscheidgebühr von 50 Franken zu erheben; da 
ein Augenschein entbehrlich war. Im übrigen ist das V~rfahrep. 

formell richtig durchgeflihrt worden und. gibt auch mat_el"i~ll zu 

keinen Bemerkungen Anlass, ~o. dass der Pl.an genehmig~ i w~rden 
kann. 

' (. \'{, ' . 

Es wird :_~•; f-:. i"'/1: ,,·,.-, .. ~ . : .'· .... 

. beschlossen:· - . 

1. Die Beschwerdo wird abgl3Wi-ese.n~: Die Beschwerdeflihrerin hat 
eine Entschi:üdgebühr von 50 Franken zu bezahlen, die mit 
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dem Kostenvorschuss ve rre chno t wird. 

2. Der Plan "Ausbau des Al1r.:wndwcr5us zwischen Banackerstrasse 

und Bühn0weg" der Einwohnergemoinde Neuendorf wird genehmigt. 

3. D'i o G0meinde hat dem Kantonalen Amt für Rr-ump Lanung nu ndoe t ens 
3 Pläne - einen auf Leinwand aufgezogen - tUzustellen, die 

mit dem Genehmigungsvermerk der Gome i.nd e versehen sind. 

4. Die Geme änd e hat eine Genehmigungsgebühr von 50 Franken und 
die Publikationskosten zu bezahlen. 

Entscheidgebühr: 

Kostenvorschuss 

Fr. 50.- 
Fr..!... 100.--- Fr. 50.-- retour an Frl. 

Bernäd~tte Blittike~. Liaohmatt, 
Kapp0l 

Genehmigungsgebühr:Fr. 50.--'- 
Publikationskosten:Fr. 18.-- Fr. 68.-- EG Neuendorf 

(Staatsltanzlei Nr. 18)NN 

) 

Bau-Departement 0 (4), mit Akten 
Jur. Sckretlir (3) 

..... 4w...L für Raumplanung, mit genehmigtem Plan 1 
Tiefbauamt (2) 
Finanzverwaltung (2), mit Anweisung 
Kreisbauamt II, 4600 0lt0n (2), Plan später 2 
Ammannamt 4623 Neuendorf (2) Plan später] 
Baukommission 4623 Neuendorf (2) ~ 
Ingenieure Bernasconj_ Schubiger Beer, 4562 Biberist 
Fräulein Bernadette BUttiker, Lischmatt 365, 4614 Kappel, 

EINSCHREIBEN 
Amtsblatt: Publikation Dispositiv Ziffer 2 


